
Hirrlingen hat gewählt – die Wahl in Zahlen 

 

Hat auch das königliche Herbstwetter dazu beigetragen, dass 1.319 Wählerinnen und Wähler 

am vergangenen Sonntag zur Wahl gegangen sind? Die hohe Wahlbeteiligung von 51,71 % 

spiegelt sich auch in den 484 beantragten Briefwahlunterlagen wieder, welche den steigenden 

Trend zur “Wahl vorab” bestätigt haben. Für die Bürgermeisterwahl waren 2.551 Bürgerinnen 

und Bürger wahlberechtigt. Eine steigende Zahl, auch bedingt durch das Mindestalter der 

Wahlberechtigten, das bei  Kommunalwahlen bei 16 Jahren liegt. Zu der Bürgermeisterwahl 

waren Bürgerinnen und Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit wie auch Bürgerinnen und 

Bürger mit Staatsangehörigkeit aus einem EU-Staat zur Wahl gleichermaßen aufgerufen.  

Stadt/Gemeinde 72145 Hirrlingen 

Landkreis Tübingen 

Öffentliche Bekanntmachung 

des Ergebnisses der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 9.10.2022 

1. Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis der Wahl - 

Neuwahl des Ober-/Bürgermeisters/der Ober-/Bürgermeisterin bekannt gemacht: 

1.1 Zahl der Wahlberechtigten 2.551  

 

Zahl der Wähler 1.319 

 

 

Zahl der ungültigen Stimmzettel 20 

 

 

Zahl der gültigen Stimmzettel 1.299 

 

 

Zahl der gültigen Stimmen 1.299 

 

1.2 Von den gültigen Stimmen entfielen auf 1) 

 Familienname, Vorname(n) Anschrift (Hauptwohnung) Stimmen 

 Speitelsbach, Samuel Johannes 
Schubertstraße 11, 74747 

Ravenstein 
17 

 König, Simon Hegelstraße 7, 72145 Hirrlingen 1.276 

 Sonstige auf den Stimmzetteln aufgeführte 

Personen 
 6 

1.3 Der Bewerber Simon König hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. 

Er ist somit zum Bürgermeister gewählt. 



2. Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des 

Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und von jedem Bewerber Einspruch bei 

der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt Tübingen, Kommunalaufsicht, Wilhelm-Keil-

Straße 50, 72072 Tübingen, erhoben werden. 

Der Einspruch eines Wahlberechtigten und eines Bewerbers, der nicht die Verletzung seiner 

Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens 26 Wahlberechtigte beitreten. 

Hirrlingen, 13.10.2022 

Bürgermeisteramt 

 

Julia Monnier 

Stv. Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses 

 

1) In Gemeinden mit mehr als 1.000 Einwohnern müssen nicht zugelassene Bewerber, für die 

nicht mehr als fünf gültige Stimmen abgegeben wurden, nicht namentlich aufgeführt werden; 

die auf sie insgesamt entfallenen Stimmen können in einer Summe aufgeführt werden. 

 

 

 



 

Wahlberechtigte  2.551   

Wähler/innen  1.319 51,71% 

ungültige Stimmen  20 1,52% 

gültige Stimmen  1.299 98,48% 

     

    Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,71 %  

      

 

 

Bewerber Stimmen Prozent 

      

Samuel Johannes Speitelsbach 17 1,31% 

      

Simon König 1.276 98,23% 

      

sonstige Stimmabgaben 6 0,46% 

 

 


